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368/J An fra g e 

der Abg. N 0 u wirt h , Dr. Gas. seI ich und Genossen 

an den Bundesminister :für soziale Vernalt~g, 

betreffend Änderung der Betriobsratswahlordnungn 

---- .. -
Auf Gl"'Wld verschiedener Vorkommnisse bei der Ausschreibung und Duroh­

:führung von Betriebsratsn-ah1en konnte festgestellt werdon, dass in vielen 

Fällen die elementarsten Reohte der Demokratie, wie freie Meinungsbildung--und 

ungestörte. Kand.idatur auch der schwächeren Gruppen, missachtet werden. Die 

Ul:\hlvorstände erf"üllen dab.ei nieht immer die ihnen gesetzlich auferlegte 

Pflioht der objektiven Uberwachung des 'i7ahlvorgangesi· sondern slnd oftmals 

niahti~ der L~gOt best~rte Reohtsfra.gen richtig zu beurteilen, oder aber 
geneigt, ihre Reohte politisch zu missbrauchen., 

I 

Die lIögliehkeit der JUlfechtung einer Wahl erst nach deren l"bschluss 

birgt eine ganze Reihe von schweren Nachteilen in sich: 

1.) utrd eine nocht~ligc politische llilruha in den Betri~bgetragen, 

2.) erfordern mehrmalige Wahlen auch den mehrfaohenfino.n~iellen Auf­

wand; schtld1gon den Betrieb und danit die Gesamtwirtschaft, 

3.) wird in der Regel die Zeit bis zur neuerlichen Wahlausschreibul'lg 

zu politisohen rerrormassnahnen benützt, welche es der anfechtenden i7ahlgruppc 

umnöglich machen $011e.n, eine neue Liste aufzustellen. 

Es muss dennaoh erreicht werdenWdass die Entscheidung über einen stritti­
gen Wahlvorschlag einem parteiischen Nahlvorstand genommen und in die Hände 

des zuständigen Einigungsaotcs gelegt wirdd 

Die unterzeichneten ~bgeordneten richten dnheran den Herrn Bundcsmini~ 

.ter tur soziale Ve~v~ltung die 
Anfrage: 

Ist der Herr nundesminister bereit, die Betriebsratswahlordnung derart· 
abzuändel!'1'l, dass 

-1.) der letzte Einreichungstermin für eine:nWahlvorschlag nioht 8 so~-
dem 14 Xage vor dem Uahltag zu liegen hat; . 

2.) dass in Fällen, in denen zwisch9n dom Wa)l1vorstand und einer wtihl .. 
werbonden Gruppe über festgestellte llängel eines viahlvorschlages keine Eini­
gung erzielt werden konnte, der strittige Fall dc~ Einigungs~te schon-vor 
Durehfilhrung der Betriebsratswahlen zur Entscheidung vorzulegen ist, -s·ö dass 
das Ein1gungs~t durch seinen Entscheid über die Gültigkeit der eingereicliten 
Vorsohlä~e anfechtbare \/ahlcn schon im vorhinein zu. verhindern in der La.ge ist; 

3 .. J dass der Vorsitz,endc des Einigungsamtes den Tcrnin dcs Wahltages 
versohiebcn kann, wenn die Zeit :ror eventuell nQtwendig -werdende grössere 
Verhandlungen nioht ausreicht? 
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